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Betriebsreglement 2026/27 Mittagstisch Riehen 
 
Anmeldung 
 
Nach erfolgter Anmeldung mittels dem offiziellen Personalblatt/Anmeldeformular des Verein Mittagstisch Riehen 
ist die Teilnahme am Mittagstisch für das Schuljahr 2025/26 verbindlich. Die Anmeldungen werden nach der 
Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Der Mittagstisch wird nur angeboten, 
wenn jeweils mindestens 5 Kinder angemeldet sind. 
Dem auf dem Personalblatt/Anmeldeformular angegebenen Standort-Wunsch wird in der Regel entsprochen. Die 
Geschäftsleitung behält sich jedoch das Recht vor, das Kind an einen anderen geeigneten Standort einzuteilen, 
falls dies betrieblich notwendig ist. 
 
Wegbegleitung 
 
Kinder des Kindergartens und der 1. Primarklasse, welche den Weg zum Mittagstischstandort und zurück nicht 
allein bewältigen können, werden begleitet. Damit die Begleitung gewährleistet werden kann, muss der 
Anmeldeschluss (31. Januar 2025) eingehalten werden. Spätere Anmeldungen können nur unter Vorbehalt der 
personellen Möglichkeiten berücksichtigt werden. 
 
Kündigung 
 
Die Anmeldung ist verbindlich und gilt grundsätzlich für das ganze Schuljahr. Änderungen und Kündigungen sind 
einen Monat im Voraus auf Quartalsende (30.9. / 31.12. / 31.3.) zu richten an info@mittagstisch-riehen.ch oder 
Verein Mittagstisch Riehen, c/o Haus der Vereine, Baselstrasse 43, 4125 Riehen. 
 
Abmeldung 
 
Wer ausnahmsweise nicht zu einem angemeldeten Mittagstisch kommen kann, meldet sich bis spätestens 8.00 
Uhr des betreffenden Tages bei der Mittagstischleitung ab (vorzugsweise per SMS). Die Nummern der 
Standortleitungen entnehmen Sie bitte unserer Homepage.  
Nicht in Anspruch genommene Mittagessen können weder kompensiert noch von der Rechnung in Abzug 
gebracht werden. 
 
Elternbeiträge 
 
Der Elternbeitrag wird für 11 Monate (August – Juni) pauschal verrechnet. Der monatliche Beitrag beläuft sich auf 
CHF 72.30* pro Kind und Wochentag und gilt sowohl für Primarschul- wie auch für Kindergartenkinder. Der 
Elternbeitrag wird quartalsweise im Voraus in Rechnung gestellt und ist innert 30 Tagen vollumfänglich zu 
bezahlen.  
 
Eine Reduktion der Elternbeiträge ist analog der Krankenkassenprämienverbilligung möglich (der Anmeldung 
ist unbedingt eine aktuelle Verfügung beizulegen): 
 

Krankenkassenstufen Vergünstigung Monatlicher Elternbeitrag in CHF 
pro Kind und Wochentag 

(systembedingte Rundung möglich) 
Normalbeitrag  0 % 72.30 

19-22  8 % 66.50 
16-18 16 % 60.75 
13-15 24 % 54.95 
10-12 32 % 49.15 

7-9 40 % 43.40 
4-6 50 % 36.15 
1-3 60 % 28.90 

Sozialhilfe  60 % 28.90 
IV mit EL  60 % 28.90 

 

Die Elternbeitragskosten für Kinder von Sozialhilfebezügern/innen werden von der Sozialhilfe übernommen. 
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Versicherung 
 
Die Versicherung ist Sache der Eltern. 
 
Präsenzkontrolle und Regeln 
 
Es wird bei jedem Mittagessen kontrolliert, ob alle angemeldeten Kinder anwesend sind. Fehlt ein nicht 
abgemeldetes Kind, erfolgt eine telefonische Rückfrage.  
Das Team muss informiert sein, wohin die Kinder nach dem Mittagstisch gehen (Schule, nach Hause, zu 
Kameraden). Am Mittagstisch gelten klare Regeln, die von allen Kindern befolgt werden müssen. Die Regeln 
werden vom Betreuungsteam aufgestellt und durchgesetzt. 
 
Ausschluss 
 
Bei andauernd inakzeptablem Verhalten eines Kindes kann dieses, wenn mehrmalige Gespräche mit Eltern und 
Kind nichts bewirkt haben, vom Mittagstisch ausgeschlossen werden. 
Nichtbezahlung der Beitragsrechnung innert 30 Tagen nach Rechnungsstellung hat nach zweimaliger erfolgloser 
Mahnung (schriftlich oder telefonisch) ebenfalls den Ausschluss und die Betreibung zur Folge. 
 
Erreichbarkeit und Information 
 
Das Betreuungsteam muss über allfällige Allergien und gesundheitliche Probleme informiert werden. Zudem 
muss das Team wissen, wo die Eltern im Notfall zu erreichen sind. Adress- und Telefonnummernänderungen 
müssen dem Mittagstisch unbedingt mitgeteilt werden. 
 
Diskretion 
 
Das Betreuungsteam hat sich an das Berufsgeheimnis zu halten. Es behält sich vor, bei allfälligen 
Schwierigkeiten mit einem Kind, die betreffende Lehrperson zu konsultieren und zu informieren. 
 
Datenschutzerklärung 
 
Auf der Homepage www.mittagstisch-riehen.ch wird die aktuelle Datenschutzerklärung publiziert. Mit der 
Unterschrift auf dem Personalblatt/Anmeldeformular erklärt sich der Vertragspartner damit einverstanden, dass 
seine personenbezogenen Daten zum Zweck der internen Datenverarbeitung elektronisch gespeichert werden. 
Der Verein Mittagstisch Riehen gewährleistet, dass die personenbezogenen Daten nicht an unbefugte Dritte 
weitergegeben werden. Die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen werden eingehalten. 
 
Riehen, im Dezember 2025 
 
Der Vorstand 
 
Dieses Reglement ersetzt das bisherige Reglement vom Dezember 2024. 
 
 
 
 
* Mathematische Erklärung und Lesebeispiel: 
 
38  / 11 = 3.5 (3.45454545) 
3.5 * 20.65 = 72.30 
 
38: durchschnittliche Anzahl Schulwochen pro Schuljahr 
11: Anzahl verrechneter Monate (abzüglich Juli) 
3.5: durchschnittliche Anzahl gleicher Wochentage pro Monat 
20.65: Elternbeitrag pro Modul  
 
Lesebeispiel: 
 
Ein Kind besucht am Dienstag und Donnerstag den Mittagstisch. Der Dienstag kommt im Durchschnitt 3.5 mal im Monat vor, 
ebenso der Donnerstag. Somit beläuft sich die Monatsrechnung auf 2 x 3.5 x CHF 20.65 = CHF 144.60 (systembedingte 
Rundung)  


